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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1975

Norm

Haager Minderjährigenschutzabk allg

JN §111 Abs3

Rechtssatz

Das Haager Minderjährigenschutzabk bezieht sich nur auf Maßnahmen, die zum Schutze der Person oder des

Vermögens des Minderjährigen zu tre7en sind. Betri7t daher die P9egschaft das Vermögen einer voll Entmündigten,

ao ist weiterhin § 111 Abs 3 JN (Notwendigkeit der Genehmigung der vormundschaftsbehördlichen und

pflegschaftsbehördlichen Zuständigkeitsübertragung durch OGH) zu beachten.
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